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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1974

Norm

ABGB §170a

AußStrG §9 B2

Rechtssatz

Wenn dem ae Vater das Recht eingeräumt wird, mit seinem Kind persönlich zu verkehren, steht nicht nur der Mutter,

sondern auch dem Kind selbst, vertreten durch seinen gesetzlichen Vertreter, ein Rekursrecht zu, weil das Wohl des

Kindes für die Entscheidung maßgebend ist.
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